
Besprechungen

Religionsfreiheit aller, insbesondere hier der da{fß gerade der Glaube die Vernunft siıch
Christen“: denn, wird hinzugefügt, die Pra- selbst efreit. Müdßte un könnte nıicht für
X1S ze1ige, „daß die Welt heute die Stimme des „katholische Freiheit“ Entsprechendes BESaAaHLintoleranten Unglaubens gegenüber der Stim- werden? Hollerbach

des Glaubens privilegieren neigt“ (so
1n Zeıtschr. V  N  ° Kırchenrecht 14,
3 46) Wesentlich für die Gemeiın- ZUCK, Rüdiger: Subsidiaritätsprinzip un

Grundgesetz. München Beck 1968 KAAIX.,schaftsschule 1St auch der Religionsunterricht
(142 ff.) Es iSt besonders bemerkenswert, dafß 139 Brosch 24 ,—.

Diese Untersuchung, ıne bei Günter Dürıgder Vertasser den Religionsunterricht betont
als ine Einrichtung 1 staatlıchen Interesse angefertigte Tübinger staatsrechtliche Disser-
S1'  C die S1! zwangsläufig Aaus dem Wesen tatıon, geht der Frage nach, ob und inwieweit

dem Subsidiaritätsprinzip (SP), WwI1ie VO!der Schule ergibt. Der Religionsunterricht 1St
„kein systemwidriges Überbleibsel staatlicher der katholischen Sozıjallehre verstanden WIF:

und 1n Nr. der Enzyklika „Quadragesimoura relig10nıs“, 1St gerechtfertigt, „weıl der
Staat, hne einer relig1ösen Stellungnahme NnnO  &* Papst Pıus' > @i bleibend gültig for-

muliert wurde (vgl und 135),; auch recht-fahig se1n, eın posıtiıves Interesse der iıche Bedeutung zukomme un 1n welchersıttlıchen Erziehung nehmen mu{fß und weil
die Schule ihrer geschichtlichen Aufgabe N!  cht Form 1m Grundgesetz (GG) für die Bundes-

republik Deutschland verankert sel. Politi-gerecht werden kann, WECNN S1Ee die christliche
Tradıtionskomponente ausblendet“ sche Bedeutung SCWAaANN diese Fragestellung

VOT einıgen Jahren, als mehrere deutscheIm Rahmen des 1er nachgezeichneten KO-
Ordinatensystems kann siıch der Autor ur-

Großstädte VOT dem Bundesverfassungsge-
richt allerdings 1im wesentlichen hne Er-gemäis nıcht gerade als Freund der öftentli- tolg eltend machten, das Sozialhilfe- undchen Bekenntnisschule erweisen, wenngleich Jugendwohlfahrtsgesetz seıen verfassungswid-deren prinzıpielle Verfassungsmäßigkeit rg, weıl s$1e auf speziıfısch konfessionell-katho-echt bejaht und anerkennt, da{fßß 1n der Bun- lischem Gedankengut, nämlich dem SE be-desrepublik, eın bedeutendes priıvates ruhten.Volksschulwesen fehlt, die Gewährung VO:  3

öffentlichen Konfessionsschulen auf Wunsch
Der Verf. verdient volle Zustimmung, WEeNNn
1M auf seiner gründlichen und achkundi-der Eltern „der Verwirklichung der Religions- SCn Ausführungen immer wieder auf den fun-freiheit besonders zut entspricht“ (SO in dem damentalen Unterschied hinweist, der Z7W1-oben . Aufsatz, 48) Die Linien der kriti- schen dem generell-abstrakten philosophi-schen Argumentatıion SIN 1n den Kapiteln

er die römiısch-katholische Schuldoktrin
schen und dessen möglıchen Konkretisie-N E a AA  aaaa BK S a runscn in einem Rechtssatz estehe (Z 50,415 11.) un ber die Bekenntnisschule 65) In der rechtlichen Verwirklichung Leßen(167 ff.) besonders scharf AuUSSCZOSCNH, ıne sıch immer zahlreiche Varıationen, Gestal-heilsame Herausforderung für die überkom-

inene katholische Staatslehre und chulkon- tungsformen und Abwandlungen denken, die
SlCh nıemals zwıngend VO philosophischenzeption. ableiten ließen. Das gxelte sowohl für die

In den gegenwärtigen Auseinandersetzun- Bereiche des eintachen Gesetzesrechts (26—49)
gCnh bietet VO  } Campenhausens Arbeit ine WI1Ie für das Verfassungsrecht 50-133). Der
treffliche Orientierungshilfe und treibt dıe ert. zeigt das anschaulich am . Beispiel des
Grundsatzdiskussion ; Durchgängig ISt Arbeitsrechts, des Sozialhiltfe- und Jugend-ihre Grundgestimmtheit auf den Gedanken wohlfahrtsrechts, des Rechts der kommunalen
der „evangelischen Freiheit“, die bereit iSt; Selbstverwaltung un schließlich Verbot
Staat und Schule 1n die „Säkularitäit“ und kommunaler wirtschaftlicher Betätigung. Mıt
„unkonfessionelle Sachlichkeit“ freizugeben; echt weıist darauf hın, daß es 1M Einzel-
s1e 1St Von der Grundüberzeugung, tall Aus übergeordneten Gründen politisch NOLT-
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wendig sein kann, den Wortlaut des che Subsidiaritätssatz korrespondiere
philosophischen andeln Aufgabe der Verfassung se1 sOMIt, die Vor-

Im Verfassungsrecht bilden VOrTr allem meh- rangıgkeit und Eıgenständigkeit der mensch-
rere Grundrechte rechtliche Konkretisierungen lıchen Person 1mM Bereich möglıcher Hand-
des Anliegens des Auch dem Staatsaufbau lungsstrukturen Sıchern. So gesehen, könne
Uun: der Staatsform sSOW1e dem Bekenntnis des INa  - umgekehrt auch feststellen, „der Subsı-

ZU Rechtsstaats-, Sozialstaats- und De- diarıtätssatz sel1l die Entscheidung des für
mokratieprinzip oll nach Ansıcht mancher die Person“ Das als Rechtssatz ist  z
Rechtslehrer der Gedanke des „mittelbar“ damıt 1mM selber grundgelegt als oberste
zugrundeliegen. Mıt echt begegnet Zuck die- Grundentscheidung, Auslegungsregel, olli-
SC  3 Vorstellungen mıt großer Vorsicht. sionsregel un Ermächtigungsnorm Es

Zutreffend entnımmt den rechtlichen kann insofern VO  3 keiner Religion, Weltan-
Subsidiaritätssatz unmittelbar dem Grundge- schauung, Ideologie oder philosophischen
Seiz. Im Anschlufß die Rechtssprechung des Richtung ausschliefßlich für sich iın Anspruch
Bundesverfassungsgerichts, das die freie Lnoch VOoO  3 dritter Seite ırgendeiner
menschliche Persönlichkeit als den obersten Religion, Konfession, Weltanschauung der
aller VO' Grundgesetz schützenden VWerte philosophischen Rıchtung als spezifischesbezeichnet hat (Entscheidungen, Bd L' 405) Ideengut zugeschrieben werden.
und VO  3 einer Wertordnung ausgeht, die ihren Diese Klärung rbracht haben, 1St das
Mittelpunkt „1N der innerhalb der soz1alen Verdienst dieser vorzüglıchen, rel belegten
Gemeinschaft sıch freı entfaltenden Persönlich- und ine umfangreiche Literatur verarbeiten-
keit und ihrer Würde findet“ (Entscheidungen, den, staatsrechtlich und sozilalphilosophisch
Bd f 205), rklärt der Verf., dafß diesen Fest- gyleichermaßen interessanten Untersuchung.
stellungen notwendig der verfassungsrechtli- Listl S}

Kirchengeschichte

BRANDMULLER, Walter: Das Konzil D“O:  L Pavıa- Hermann Tüchle In München, hat Aaus ber
Sıena Bd Darstellung. Münster: ünfzig Archiven Material für seine Arbeit
Aschendorfft 1968 289 (Vorreformations- ZUSAMMENSECELraAaSCN und seiıner Darstellung
geschichtliche Forschungen. 16.) Kart. 48 ,—. ıne erfreulich gyute quellenmäßige Grundlage

Das erfreuliche Interesse, das die Ertor- gegeben.
schung der Reformkonzilien des Jahrhun- Am April 14158 hatte Martın das
derts ZUr eIt erfährt, hat sıch auch aut das nächste Konzıil auf den Tag 108 füntf Jahre
Konzil VO  3 Pavıa-Siena, das VO  3 der bisheri- spater nach Pavıa eruten. In Konstanz wWar

SCn Konzilienforschung stark vernachlässigt INa  - 1n der Hoffnung auseinandergegangen,
War, ruchtbar ausgewirkt. Das Konzil hat die noch unbewältigte Reformaufgabe werde
WAar 1Ur vıer Dekrete erlassen, bedeutet ber den Hauptgegenstand des kommenden Konzıils
trotzdem für die Geschichte des Konzziliaris- bilden. Unbeantwortet geblieben war auch die
INUS einen Wendepunkt. Es 1St zudem das Frage nach dem Verhältnis VO  3 Papst und

Konzil, das auf Grund des Konstanzer Konzil, wıe das Verbot der Konzilsappellation
Dekrets Frequens VO Jahre 1417 einberuftfen Martıins Maı 1418 in Konstanz
wurde. Es xibt ugleich Autschlufß über die zeıgte, das die NEUE Haltung Martins CN-
Frage: Welche Stellung nahm Martın ZuU über dem Konzil deutlich gemacht hatte. Die
Konziliarismus ın? Das Quellenmaterıal über politischen Verhältnisse, denen das Kon-
das Konzil 1St nıcht csehr reichhaltig, Aazu noch 11 VvVon Pavıa-Siena ZUSAMMENTFAaL,
über die Bibliotheken Europas weithin VOCI- ungünstıg: Polen und der Deutsche Orden
STLrEUT. Walter Brandmüller, ein Schüler VO!]  »3 kämpften gegeneinander, se1It 14720 wuteten
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